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ÖEK NR. 3 – ÄNDERUNG NR. 8 
PLANAUFLAGE ZUR 
ÖFFENTLICHEN EINSICHTNAHME
 
Die Marktgemeinde Gaspoltshofen beabsichtigt, das 
Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 3 in der Ortschaft 
Untergmain abzuändern.
 
Der Plan liegt vier Wochen lang im Marktgemeindeamt 
(Bauamt) zur öffentlichen Einsichtnahme auf; die Frist 
beginnt am 13.01.2022 und endet am 11.02.2022. 
 
Jedermann, der ein persönliches Interesse glaubhaft 
macht, ist berechtigt, während der Auflagefrist schrift-
liche Anregungen oder Einwendungen beim Marktge-
meindeamt einzubringen.

BEIHILFE FÜR DIE ERSTBESAMUNG 
VON RINDERN
 
Die Förderungsanträge für die Erstbesamung bei Rin-
dern für das Jahr 2021 sind bis spätestens Freitag, 
31.01.2022 im Marktgemeindeamt zu stellen. Die Be-
legscheine sind mitzubringen! Danke

2 FREIE WOHNUNGEN IN ALTENHOF
 
Für die LAWOG-Wohnung Nr. 6 in der Mühlbachstraße 
7 in Altenhof am Hausruck wird ab sofort ein Nachmie-
ter gesucht!
Es handelt sich um eine 3-Zimmer-Wohnung mit 81,41 
m² (Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzim-
mer, Bad, WC, Vorraum, Abstellraum, Loggia).
 
Die monatliche Nutzungsgebühr beträgt derzeit, in-
klusive Betriebs- und Heizkosten € 713,73. Eine Kauti-
on von € 2.380,88 ist zu leisten.
 
Für die LAWOG-Wohnung Nr. 9, in der Mühlbachstra-
ße 9 in Altenhof am Hausruck wird ab sofort ein Nach-
mieter gesucht!
 
Es handelt sich um eine 3-Zimmer-Wohnung mit 
78,11 m² (Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kin-
derzimmer, Bad, WC, Vorraum, Abstellraum, Loggia). 
Die monatliche Nutzungsgebühr beträgt derzeit, in-
klusive Betriebs- und Heizkosten € 630,95. Eine Kauti-
on von € 1.268,22 ist zu leisten.
 
Nähere Informationen am Marktgemeindeamt bei 
Martina Kaser – Tel.: 07735/6954-25 oder 
martina.kaser@gaspoltshofen.ooe.gv.at

Kindergarten- und Krabbelgrup-
peneinschreibung 2022/2023 
 
Um ein qualitätsvolles und bedarfsgerechtes Kinder-
betreuungsangebot zu sichern, ist eine rechtzeitige 
Planung der Aufnahmen notwendig. Zurzeit können 
im Kindergarten oder in der Krabbelgruppe Kinder im 
Alter zwischen 18 Monaten und sechs Jahren aufge-
nommen werden.

 
Für Herbst 2022 können Sie Ihr Kind 

am Dienstag, 08.03.2022 und
 Mittwoch, 09.03.2022 jeweils 

zwischen 8.00 und 15.00 Uhr anmelden.

Sollte zu diesem Zeitpunkt Corona Bedingt eine per-
sönliche Anmeldung vor Ort nicht erlaubt sein, ersu-
chen wir Sie ein Mail kg408222@pfarrcaritas-kita.at zu 
senden oder eine telefonische Anmeldung unter 07735 
6846 vorzunehmen.
 
Im Arbeitsjahr 2022/23 besteht grundsätzlich eine Kin-
dergartenpflicht für alle Kinder, die zwischen 1.09.2016 
und 31.08.2017 geboren wurden.
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GEMEINDESTEUERN – 
HEBESÄTZE FÜR DAS FINANZJAHR 2022 
 

K U N D M A C H U N G 
 
Im Sinne des § 76 Abs. 5 der OÖ Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird kundgemacht, 
dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Gaspoltshofen in der öffentlichen Sitzung 
am 13. Dezember 2021 die Hebesätze für die gemeindeeigenen Steuern und Abgaben 
wie folgt festgesetzt hat: 
 
 

GRUNDSTEUER für land- und forst- 
wirtschaftliche Betriebe (A) ..................... 500 v. H. des Steuermessbetrages 
 

GRUNDSTEUER für Grundstücke (B) .... 500 v. H. des Steuermessbetrages 
 
 

HUNDEABGABE ................................... € 40,00   je Hund 
 ............................................................... € 20,00 je Wachhund 
 
 

ABFALLGEBÜHREN 
 

a) je abgeführte Abfalltonne 
 mit 90 Liter Inhalt ......................... € 10,18 exkl. MwSt. 
 

b) je abgeführtem Container 
 mit 800 Liter Inhalt ....................... € 90,63 exkl. MwSt. 
 mit 1.100 Liter Inhalt .................... € 124,56 exkl. MwSt. 
 

c) je abgeführtem Abfallsack 
 mit 60 Liter Inhalt ......................... € 7,00 exkl. MwSt. 

 
 

KANALGEBÜHREN 
 

Kanalanschlussgebühr 
- Mindestanschlussgebühr ................................................ € 3.565,00 exkl. USt 
- Grundgebühr für angeschlossene, bebaute 
 und angeschlossene, unbebaute Grundstücke ............... € 1125,62 exkl. USt 
- Kanalanschlussgebühr für die  

Ableitung von Niederschlagswässern ………………… ... € 1852,02 exkl. USt 
- Kanalanschlussgebühr je m² Verrechnungsfläche .......... € 16,32 exkl. USt 
 

Benützungsgebühr 
- Grundgebühr ................................................................... € 108,82 exkl. USt 
- Grundgebühr Rollender Kanal ........................................ € 243,57 exkl. USt 
- Benützungsgebühr .......................................................... € 3,75 exkl. USt 
 
 

SCHÜLERAUSSPEISUNG 
 

Lehrer und sonstige Erwachsene ........... € 4,60 / Portion 
Schüler ................................................... € 3,00 / Portion 

Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Grieskirchen, Bankstelle Gaspoltshofen, 
 IBAN: AT03 3473 6000 0110 6020, BIC: RZOOAT2L736, UST-ID: ATU 23417906 

 
TARIFE FREIBAD 
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr .........................................gratis 
Kurzzeittarif 1 Stunde ........................................................................€ 2,00 
Kurzzeittarif 2 Stunden ......................................................................€ 3,00 
Tageskarte für Erwachsene ...............................................................€ 4,80 
Tageskarte für Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ...............€ 3,20 
Tageskarte für Lehrlinge, Studenten und Präsenzdiener ..................€ 3,20 
Eintritt für Erwachsene ab 17:00 Uhr .................................................€ 2,70 
Saisonkarte für Erwachsene ..............................................................€ 63,00 
Saisonkarte für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 
Lehrlinge, Studenten und Präsenzdiener ..........................................€ 37,00 
Familiensaisonkarte (mit Kindern bis 15 Jahre) .................................€ 95,00 
Eintritt für Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung   
(nur mit Ausweis) ............................................................................... gratis 
 

Bei Vorlage der OÖ Familienkarte für die darauf eingetragenen Personen: 
Familien-Tageskarte pro Erwachsenem ............................................€ 3,70 
und pro eingetragenem Kind in Begleitung eines Elternteiles ...........€ 1,60 
Familien-Saisonkarte .........................................................................€ 75,00 
 

Kästchen: 
Die Kästchenbenützung wird durch einen Münzeinwurf ermöglicht. Der Kostenersatz 
für einen abhanden gekommenen Schlüssel für ein Kästchen beträgt € 20,00. 
 
 

KINDERGARTENTRANSPORT  
Jährlicher Kostenbeitrag der Eltern für das Begleitpersonal  
des Kindergartentransportes .......................................................................... € 115,50 
Jährlicher Kostenbeitrag der Eltern für das Begleitpersonal  
des Kindergartentransportes, wenn der Hauptwohnsitz  
des Kindes näher als 1 km beim KG liegt ............................................................. € 231,00 
 

Ab dem 3. Geschwisterkind ist kein Beitrag für den KG-Transport zu entrichten 
 
 

GANZTÄGIGE SCHULFORM IN DER VOLKSSCHULE 
Kostenbeitrag der Eltern pro Monat ................................................................ € 85,00 
Kostenbeitrag der Eltern pro besuchten Wochentag im Monat....................... € 17,00 
 
 

AUFBAHRUNGSHALLE 
1) Für die Benützung der gemeindeeigenen Aufbahrungshalle sind folgende 

Gebühren zu entrichten: 
a) für die Aufbahrung einer Leiche 
 bis zu 4 Tagen .............................................................................. € 97,00 
 für jeden weiteren halben Tag (12 Stunden) ................................. € 13,00 
b) für die Aussegnung bzw. Verabschiedung 
 einer Leiche in der Aufbahrungshalle ........................................... € 44,00 
c) für die Benützung des Kühlraumes pro Tag ................................. € 44,00 

2) Kinderbegräbnisse (Personen bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) die Hälfte 
der Gebühren nach Abs. 1 lit. a) bis c) 

3) Benützung der Aufbahrungshalle 
a) je Obduktion.................................................................................. € 74,00 
b) Einstellung einer Leiche bis 24 Stunden ....................................... € 74,00 
c) Reinigung...................................................................................... € 37,00 

 

Der Bürgermeister: 
 

Angeschlagen am: 14.12.2021 
Abzunehmen am: 31.12.2021 
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Datum Veranstaltung Ort & Info 

21.01.2022 
8:30 – 9:30 Uhr 

Kostenlose Rechtsberatung 
Kanzlei Dr. Maria Weidlinger 
Jeden 3. Freitag im Monat 

Klubzimmer des 
Marktgemeindeamtes (1.Stock)! 

22.01.2022 Hallencup 2022 (Erwachsene) Turnhalle Gaspoltshofen 
22.01.2022 
20:00 Uhr Höfter Ball GH Danzerwirt 

Veranstalter: FF Höft 
28-30.01.2022 Klinger Hallencup (Jugendturnier) Turnhalle Gaspoltshofen 

01.02.2022 
10:00 – 12:00 Uhr 

Amtstag des Notariates 
Mag. Kurt Leidenmühler 4680 Haag a.H. Gasthaus Danzerwirt 

05.02.2022 
9:00 – 11:00 

Bauernmarkt Gaspoltshofen 
Thema: Fasching am Bauernmarkt Beim Altenheim Gaspoltshofen 

14.02.2022 
18:00 Uhr 

„Sags mit den Schlägeln“  
Ein Valentinstagskonzert der 

Schlagwerkklasse Eibelhuber Benedikt 

Veranstalter:  
Landesmusikschule Gaspoltshofen 

18.02.2022 
8:30 – 9:30 Uhr 

Kostenlose Rechtsberatung 
Kanzlei Dr. Maria Weidlinger 

Klubzimmer des 
Marktgemeindeamtes (1.Stock)! 

26.02.2022 
20:00 Uhr Flying Hirsch Bar Gasthaus Wirlandler 

Veranstalter: MV Gaspoltshofen 
01.03.2022 
10:00 – 12:00 Uhr 

Amtstag des Notariates 
Mag. Kurt Leidenmühler 4680 Haag a.H. Gasthaus Danzerwirt 

05.03.2022 
9:00 – 11:00 

Bauernmarkt Gaspoltshofen 
Thema: Fastensuppe KFB Gaspoltshofen Beim Altenheim Gaspoltshofen 

08.+09.03.2022 
Jeweils zwischen 
8:00 und 15:00 Uhr 

Kindergarten- und 
Krabbelgruppeneinschreibung 2022/23 

Kindergarten Gaspoltshofen 
 

Details auf Seite 1 
09.03.2022 
18:30 Uhr 

„TUBA-Time!“ 
Vortragsabend der Tubaklasse Ali Angerer 

Veranstalter:  
Landesmusikschule Gaspoltshofen 

12.-27.03.2022 
„Wir sind Kulturerbe“ 

Ausstellung ausgewählter, repräsentativer 
Radierungen der letzten 10 Jahre 

Scheinhaus 

16.03.2022 
19:30 Uhr 

Gedenkkonzert Pfarrer  
Anton Lehner-Dittenberger 

Pfarrkirche Gaspoltshofen 
Veranstalter: MV Gaspoltshofen 

und Boundless Chor 
18.03.2022 
8:30 – 9:30 Uhr 

Kostenlose Rechtsberatung 
Kanzlei Dr. Maria Weidlinger 

Klubzimmer des 
Marktgemeindeamtes (1.Stock)! 

27.03.2022 
17:30 Uhr 

Ball der Tiere 
Kinder aus der Musikwerksatt (Klasse: 

Gisela Eskes) laden ein zu einem tierischen 
Ballvergnügen. 

Veranstalter.  
Landesmusikschule Gaspoltshofen 

INFORMATION 
Mutterberatung  

Findet derzeit nicht statt! 
Wir informieren rechtzeitig! 

Im Tiefparterre des 
Gemeindeamtes 

 

Wenn Sie eine Veranstaltung planen, die im Veranstaltungsblatt gedruckt werden soll, dann schicken Sie 
rechtzeitig alle wichtigen Daten, Plakate… an gemeinde@gaspoltshofen.at  
 

Redaktionsschluss: 
1.Quartal 

(Jänner-März) 
2.Quartal 

(April-Juni) 
3.Quartal 

(Juli – September) 
4.Quartal 

(Oktober – Dezember) 
01.12. 01.03. 01.06. 01.09. 

 

In diesem 4x jährlich erscheinden Veranstaltungsblatt handelt es sich um eine Ansicht in Tabellenform mit 
den wichtigsten Daten. Als Serviceleistung werden wir die gesamten übermittelten Daten (Fotos, Plakate…) 
auf unserer Homepage als Veranstaltung veröffentlichen. Diese wird dann auch über den wöchentlichen 
Newsletter verschickt und wir können so viel rascher auf Änderungen / Absagen reagieren. 
Außerdem werden die Veranstaltungen automatisch über Gem2Go verschickt und wir teilen auch jederzeit 
gerne wichtige Infos auf Facebook. 
Diese Serviceleistung bieten wir ALLEN GemeindebürgerInnen, Vereinen und Betrieben an! 
Schreibt uns ein Mail, ruft uns an, kontaktiert uns über den Facebook-Messenger… Dann schauen wir 
gemeinsam, wie wir euch am besten und schnellsten unterstützen können! 
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